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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.5523/J-NR/93, be­
treffend den Schulversuch "Lehrer für basale Förderung", die 
die Abgeordneten Dr. Severin Renoldner und FreundInnen am 
9. November 1993 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

1. Bis wann werden Sie der ~~lgemeinen Sonderschule Imst zu der 
dringend benötigten Arbeitskraft im Ausmaß von 15 Wochen­
stunden zur Durchführung des Schul versuchs "Lehrer für 
basale Förderung" verhelfen? 

Antwort: 
Die Genehmigung von Schul versuchen erfolgt auf Antrag des Lan­
desschulrates mit der Auflage, daß eine stellenplanmäßige Be­
deckung gegeben ist. Es ist daher die Verpflichtung der zustän­
digen Landesbehörde dafür Vorsorge zu tragen, daß die für den 
Schulbetrieb und allfällige Schulversuche erforderlichen Leh­
rerplanstellen auch zur Verfügung stehen. Die Genehmigung eines 

Schulversuches richtet sich daher primär auf das vorgelegte 
pädagogische Konzept und beinhaltet keine zusätzliche Dotation 
mit Lehrerplanstellen. 

2. Für wie sinnvoll erachten Sie die Durchführung eines Schul­
versuches, bei dem mittels einer ministeriellen Weisung oder 
einer konsequenten Weigerung des Landesschulrates von vorn­

herein die konsequente Umsetzung blockiert wird? 
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Antwort: 

Das Ausmaß von Schul versuchen unterliegt einer zahlenmäßigen 
Beschränkung entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des 
Schulorganisationsgesetzes. Es ist nicht Aufgabe von Schulver­

suchen, die personelle Zusammensetzung einer Schule festzule­

gen, weil sich diese einerseits durch den Lehrplan und anderer­
seits durch die Bestimmungen des Pflichtschulerhaltungsgrund­

satzgesetzes ergibt. Es liegt weiters im Wesen eines Schulver­

suches, daß man sich auf einige Schulstandorte beschränkt und 

nicht eine flächendeckende Umsetzung bereits im Schulversuch 

vorwegnimmt. 

3. Warum wurde nach Ihrer Ansicht der Schulversuch vtLehrer für 

basale Förderung" ab dem Schuljahr 1992/93 genehmigt? 

Antwort: 

Der Schul versuch wurde so wie gleichgeartete Schulversuche in 

anderen Bundesländern genehmigt, um im Zusammenhang mit der Er­

arbeitung eines neuen Lehrplanes für die Sonderschule für 

schwerstbehinderte Kinder Unterrichts formen zu erproben, die 

auch für Kinder mit Intensivformen geistiger Behinderung einge­

setzt werden können. 

4. Wie schätzen Sie den Wert der Lebenschancen einiger 
schwerstbehinderter Kinder ein, die aufgrund der eno~en Er­

folge dieses Schulversuches die Möglichkeit zu einer späte­

ren Berufsausübung und einer relativ selbständigen Lebens­

führung erhalten könnten ein - gemessen an den Kosten der 

jetzt notwendigen Durchführung des Schulversuchs? 

.w._. 
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Antwort: 

Gerade aus diesen Initiativen ergibt sich, daß seitens des Bun­
desministeriums für Unterricht und Kunst die Bemühungen groß 
sind, die Berufs- und Lebenschancen schwerstbehinderter Kinder 
auch im Sonderschulbereich zu verbessern. Allerdings können die 
Kosten für diese Verbesserungsmaßnahmen nicht ausschließlich 
auf den Bund überwälzt werden, sondern es muß auf der Ebene des 
gesetzlichen Schulerhalters die Bereitstellung der erforderli­
chen personellen und ausstattungsmäßigen Infrastruktur gewähr­

leistet werden. 

5. Ist Ihnen bewußt, daß die Unterlassung dieser Förderung dazu 

führen könnte, daß im Bezirk Imst in wenigen Jahren mehr 

Personen als unbedingt notwendig wäre, einer völligen Ver­

sorgungspflicht durch die öffentliche Hand ausgeliefert sein 

könnten? 

Antwort: 

Der hier ausgesprochene Appell ist nicht unbekannt, weshalb den 
zuständigen Landesbehörden auch mitgeteilt wurde, Initiativen 
zur Bereitstellung des erforderlichen Hilfs- und Pflegeperso­
nals zu ergreifen. Zusätzlich muß auf die Zuständigkeit der 
Länder auf dem Gebiet der Behindertenvorsorge verwiesen werden. 

6. Halten Sie dies menschlich für vertretbar? 

Antwort: 

Diese Frage wäre an die zuständigen Behördenvertreter auf Lan­
desebene zu richten. 
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7. Halten Sie diesen Fall kostenmäßig für die öffentliche Hand 

für günstiger als den Fall der zusätzlichen Ausstattung der 

Sonderschulen? 

Antwort: 

Seitens der zuständigen Landesbehörden wird diesbezüglich si­
cherlich gerne über die gesetzlichen Regelungen informiert 
werden. 

8. Welche Schritte werden Sie zur Lösung dieses Problems 

setzen? 

Antwort: 

Es wird verstärkt versucht, durch neuerliche Information über 
die gesetzlichen Zuständigkeiten in der Frage des Hilfs- und 
Pflegepersonals und die diesbezüglichen Lösungsmöglichkeiten in 

den verschieden Bundesländern zu informieren und dadurch die 

politisch verantwortlichen Gremien auf Landesebene zu moti­
vieren, zufriedenstellende Lösungen zu erarbeiten. 
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